
3. Strafvollzugsgesetz

rung zuständigen staatlichen Organ melden kann, ist 
die Entlassung durch den Leiter der Strafvollzugs- 
cinrichtung oder des Jugendhauses entsprechend 
vorzu verlegen.

Anmerkungen: 1. Vgl. § 5 9  der l . D B  z u m  StVG 
(Reg.-Nr. 3.1.).
2. Die Beendigung des Vollzuges einer bis zum 4. 5. 
1977 gegenüber einem Jugendlichen ausgesproche
nen lebenslänglichen Freiheitsstrafe richtet sich nach 
§4 des 2. StÄG. Er lautet:

Kapitel VIII
Verantwortung für den Vollzug 
der Strafen mit Freiheitsentzug

Zuständige Staatsorgane

§ 58
(1) Der Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug ob
liegt dem Ministerium des Innern. Er wird in Straf
vollzugseinrichtungen (einschließlich Haftkranken
häusern) und Jugendhäusern durchgeführt.
(2) Der Minister des Innern und Chef der Deut
schen Volkspolizei ist dem Ministerrat für den Voll
zug der Strafen mit Freiheitsentzug verantwortlich.
(3) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an Militärper
sonen und Strafarrest kann bei militärischer Notwen
digkeit durch Organe des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung erfolgen. In diesem Fall erläßt der Mi
nister für Nationale Verteidigung die erforderlichen 
Bestimmungen.

§ 59
(1) Das Ministerium des Innern hat unter strikter 
Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit einen 
wirksamen und den gesellschaftlichen Erfordernis
sen entsprechenden Vollzug der Strafen mit Frei
heitsentzugzugewährleisten. Im Ministerium des In
nern ist die Verwaltung Strafvollzug für die Verwirk
lichung dieser Aufgabe zuständig. Sic konzentriert 
sich in ihrerTätigkcit auf eine qualifizierte Anleitung 
und Kontrolle der Strafvollzugseinrichtungen und 
Jugendhäuser. Sie hat die Vollzugsdurchführung 
ständig einzuschätzen, eine systematische For
schungsarbeit zu organisieren, die perspektivischen 
Aufgaben herauszuarbeiten und ihrer Lösung zuzu
führen sowie für die Verallgemeinerung guter Erfah
rungen zu sorgen.
(2) Der Leiter der Verwaltung Strafvollzug trifft 
Entscheidungen über vollzugsgestaltende Maßnah
men sowie die Vollzugsorganisation und regelt die 
Einweisung Verurteilter in die Strafvollzugseinrich
tungen bzwc Jugendhäuser entsprechend diesem Ge
setz. Er ist berechtigt. Vollzugsentscheidungen der 
Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und Jugend
häuser aufzuheben, und dazu verpflichtet, wenn sie
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..Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gegen einen 
Jugendlichen ausgesprochene lebenslängliche Frei
heitsstrafe endet spätestens 15 Jahre nach dem Be
ginn des Vollzuges.“
3. Zur Beendigung des Vollzuges der Freiheitsstrafe 
in der DDR bei Übergabe des Verurteilten zum wei
teren Vollzug der Strafe an den Heimatstaat vgl. §4 
Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zur Übergabe-Kon
vention (Reg.-Nr. 4.).

nicht diesem Gesetz oder den zu seiner Durchfüh
rungerlassenen Bestimmungen entsprechen.

§ 60
(1) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und 
Jugendhäuser haben in ihrem Verantwortungsbe
reich die zur Durchführung dieses Gesetzes und der 
dazu erlassenen Bestimmungen notwendigen Ent
scheidungen zu treffen und die erforderlichen Maß
nahmen durchzusetzen.
(2) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen urtd 
Jugendhäuser haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
eng mit den zuständigen Staats- und Justizorganen, 
volkseigenen Betrieben sowie gesellschaftlichen Or
ganisationen und gesellschaftlichen Kräften zu
sammenzuwirken.

Strafvollzugsangehörige

§ 61
(1) Die Strafvollzugsangehörigen sind für ihre Tä
tigkeit besonders auszuwählen. Sie müssen für den 
Dienst im Strafvollzug geeignet sein und über ein gu
tes politisches und Allgemeinwissen sow'ie die erfor
derlichen pädagogischen, psychologischen und an
deren Kenntnisse verfügen. Diese Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind durch regelmäßige Bildungsmaß
nahmen zu erweitern und zu vervollkommnen.
(2) Die wirksame Gestaltung des Erziehungsprozes
ses sowie die Betreuung der Strafgefangenen wird 
durch den Einsatz wissenschaftlich ausgebildeter 
Spezialkader (Pädagogen, Psychologen, Ärzte, 
Ökonomen) unterstützt.
(3) Die in Jugendhäusern tätigen Erzieher. Lehrer 
und Lehrmeister müssen über eine entsprechende 
pädagogische und psychologische Ausbildung verfü
gen und für die Erziehung sozial fehlentwickelter Ju
gendlicher geeignet sein.

§ 62
(1) Die Strafvollzugsangehörigen haben in Verwirk-


